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REFERAT 
Dienstgebäude Bonn-Duisdorf, Rochusstr
ienstgebäude Bonn-Duisdorf, Rochusstraße 289: Bah

Dienstgebäude Bonn-Duisdo

dresse 

ugang zu amtlichen Information
r/e Schreiben/E-Mail/Telefonanr
nlagen: 

ehr geehrte/r Frau/Herr …, 

ber Ihren mit … vom … gestellten

esministeriums für Arbeit und Soz

. Dem Antrag zu 1) auf … wird st

. Dem Antrag zu 2) auf … wird in

Antrag abgelehnt. 

. Der Antrag zu 3) auf … wird abg

ebühren und Auslagen werden ge

en. 
aße 1: Bushaltestelle Rochusstraße, Bundesministerien (608, 609, 800, 843, 845) 
nhof Bonn-Duisdorf, ca. 5 Minuten Fußweg (Bn.-Hbf.: Gleis 5, RB 23 Richtung Euskirchen) 
rf, Villemombler Straße 76: Buslinien (605, 606, 607, 608, 609, 843) 

en; 
uf vom … 

 Antrag auf Zugang zu amtlichen Informationen des Bun-

iales ergeht der folgende 

B e s c h e i d :  

attgegeben. 

soweit stattgegeben, als dass …. Im Übrigen wird der 

elehnt. 

gebenenfalls durch gesonderten Bescheid/nicht  erho-

BEARBEITET VON 

HAUSANSCHRIFT 

POSTANSCHRIFT 

TEL 

FAX 

E-MAIL 

INTERNET  www.bmas.de

Datum
AZ 



Seite 2 von 3 Begründung: 

I.

Mit Ihrem Schreiben vom … beantragen Sie … 

Sie stützen Ihren Antrag auf § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu In-

formationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz - IFG). 

II.  

Nach § 7 Absatz 1 IFG bin ich für die Entscheidung über Ihren Antrag zuständig. Dieser be-

trifft Informationen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, zu deren Verfügung ich 

berechtigt bin. 

Ihr Antrag ist unzulässig  / zulässig, aber unbegründet. 

Sie haben keinen Anspruch auf Zugang zu den angeforderten Informationen des BMAS be-

treffend … 

Zwar hat jeder gegenüber den Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtli-

chen Informationen (§ 1 Absatz 1 Satz 1 IFG).  

Bei den von Ihnen angeforderten Unterlagen handelt es sich auch um amtliche Informationen 

in diesem Sinne (vgl. § 2 Nummer 1 IFG). 

Ein Anspruch auf Informationszugang besteht jedoch nicht, … 

Rechtsbehelfsbelehrung: 



Seite 3 von 3 Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho-

ben werden. Der Widerspruch ist beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Wilhelm-

straße 49, 10117 Berlin, einzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrag 

•• 


